
 
 

Beschluss des Briefwahlvorstands  
über Zulassung und Zurückweisung von Wahlbriefen, 

die Anlass zu Bedenken geben (§ 39 Abs. 4 BWG) 
 

Der ausgesonderte Wahlbrief wird  
 

     O zurückgewiesen  Grund:         O zugelassen Grund: 

O dem Wahlbriefumschlag ist kein oder         _______________________ 

  kein gültiger Wahlschein beigefügt          

O dem Wahlbriefumschlag ist kein Stimm-     _______________________ 

       zettelumschlag beigefügt                  

O weder Wahlbriefumschlag noch Stimm       _______________________ 

      zettelumschlag sind verschlossen                   

O mehrere Stimmzettelumschläge, aber        _______________________ 

       nicht die gleiche Anzahl gültiger      
       Wahlscheine mit eidesstattlicher 
       Versicherung sind enthalten                     

O keine Unterschrift der Versicherung  

       an Eides Statt 

O kein amtlicher Stimmzettelumschlag                         

       benutzt 

O Stimmzettelumschlag mit besonderem  

      Merkmal/deutlich fühlbarem Gegenstand 
 

Die Beschlussfassung erfolgte: 

O einstimmig      O mehrheitlich mit ____ zu ____ Stimmen; 

O mit Stimmengleichheit (die Stimme d. Wahlvorstehers*in 

    gab den Ausschlag) 
 

Nummer des Wahlbriefs (fortlaufend): 
 

 

 ________________________________________ 

    Unterschrift d. Wahlvorsteher*in 
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